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in Sachen

Staatsanwaltschaft | des Kantons Ziirich,
vertreten durch Staatsanwaltin lic. iur. C. Braunschweig,

Anklagerin und Berufungsklagerin (Ruckzug)

gegen
1.
2. A____ .,
Beschuldigter und Berufungsbeklagter

2 amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X.
sowie

1. B. :
2.
Beschuldigter und Berufungsklager

1 amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. Y.

gegen

Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich,
vertreten durch Staatsanwaltin lic. iur. C. Braunschweig,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend
Angriff etc. und Widerruf



Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 7. Abteilung, vom
3. Juli 2012 (DG120087)



Anklage

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft | vom 14. Marz 2012 (Urk. 44) ist
diesem Urteil beigeheftet.

Entscheid der Vorinstanz:
(Urk. 89 S. 50 ff.)

"Es wird erkannt:

1.  Der Beschuldigte 1 B. ist schuldig des Angriffs im Sinne von Art. 134
StGB.
2. Der Beschuldigte 2 A. ist schuldig

- des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB,;

- des Vergehens gegen das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von
Art. 19 Abs. 1 lit. c und d BetmG;

- der Ubertretung des Betaubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a
Ziff. 1 BetmG.

3. Des Raubes ist der Beschuldigte 2 nicht schuldig und wird freigesprochen.

4. Der Beschuldigte 1 B. wird bestraft mit 30 Monaten Freiheitsstrafe,

wovon 83 Tage durch Haft erstanden sind.

5. Der Beschuldigte 2 A. wird bestraft mit 26 Monaten Freiheitsstrafe
sowie mit einer Busse von Fr. 300.—. 403 Tage der Freiheitsstrafe sind durch

Haft beziehungsweise vorzeitigen Strafantritt erstanden.
6. Die Freiheitsstrafen werden vollzogen.

7.  Fur den Beschuldigten 1 B. wird eine ambulante Massnahme parallel

zum Strafvollzug angeordnet.



10.

11.

12.

13.

14.

Der Beschuldigte 2 hat die Busse zu bezahlen. Tut er dies schuldhaft nicht,

so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen.

Die mit Urteil des Kreisgerichts VII Bern-Laupen vom 17. Marz 2010 gegen
den Beschuldigten 2 A. ausgefallte bedingte Freiheitsstrafe von

8 Monaten (abzuglich 62 Tage erstandener Haft) wird widerrufen.

Die mit Verfugung der Staatsanwaltschaft vom 6. Mai 2011
beschlagnahmten Gegenstande (Beil mit Holzgriff und Teppichmesser)
werden eingezogen und der Lagerbehdrde zur gutscheinenden Verwendung

uberlassen.

Es wird festgehalten, dass die Beschuldigten 1 und 2 gegeniuber dem
Privatklager C. im Grundsatz zu Schadenersatz verpflichtet sind. Zur

Bestimmung der Hohe wird der Privatklager auf den Zivilweg verwiesen.

Der Beschuldigte 1 und der Beschuldigte 2 werden je unter solidarischer
Haftung verpflichtet, dem Privatklager C. eine Genugtuung von Fr.
3'500.-- zuzuglich 5 % Zins ab 3. Januar 2011 zu bezahlen.

Auf das Schadenersatz- und Genugtuungsbegehren des Privatklagers

D. wird nicht eingetreten.

Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 6'000.-- ; die weiteren Auslagen betragen:

Fr. 7'500.-- Gebuhr Anklagebehoérde

Fr. Kanzleikosten Untersuchung

Fr. 23'909.90 Auslagen Untersuchung

Fr. amtliche Verteidigung Beschuldiger 1 (ausstehend)

Fr. 30961 .55 amtliche Verteidigung Beschuldigter 2

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.



15.

16.

17.

18.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden je zu
einem Drittel dem Beschuldigten 1 und dem Beschuldigten 2 auferlegt und
im Ubrigen auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen
Verteidigung des Beschuldigten 1 werden einstweilen auf die Gerichtskasse
genommen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung des Beschuldigten 2
werden zur Halfte definitiv und zur anderen Halfte einstweilen auf die
Gerichtskasse genommen. Eine Nachforderung der einstweilen auf die
Gerichtskasse genommenen Verteidigerkosten bei den Beschuldigten

erfolgt, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhaltnisse erlauben.

Die Beschuldigten 1 und 2 werden solidarisch verpflichtet, dem Privatklager
C. eine reduzierte Parteientschadigung von Fr. 1'000.-- zu bezahlen.
Im Ubrigen wird die Regelung der Parteientschadigung dem Zivilverfahren

vorbehalten.

(Mitteilung)
(Rechtsmittel)"
Berufungsantrage
(Prot. 11 S. 7 1)
Der Verteidigung des Beschuldigten:

(mundlich und schriftlich; Urk. 118)

Es sei der Beschuldigte/Berufungsklager vom Vorwurf des Angriffs im Sinne
von Art. 134 StGB vollumfanglich freizusprechen. Dementsprechend seien
Dispositiv Ziff. 1, 4, 6, 7, 11, 12, 15 und 16 des vorinstanzlichen Urteils

ersatzlos aufzuheben.

Eventualiter sei der Beschuldigte/Berufungsklager aufgrund einer Tatlichkeit
im Sinne von Art. 126 StGB zu verurteilen und mit einer Busse zu bestrafen.
Diesfalls seien Dispositiv-Ziff. 1, 4, 6, 7, 11 und 12 des vorinstanzlichen

Urteils ersatzlos aufzuheben. Ebenfalls seien Dispositiv-Ziff. 15 und 16 auf-



zuheben und es seien die Kosten- und Entschadigungsfolgen neu zu

beurteilen.

3.  Subeventualiter sei Dispositiv-Ziff. 4 des vorinstanzlichen Urteils aufzuheben
und es sei die Strafe angemessen zu reduzieren (auf sechs Monate
Freiheitsstrafe) und es sei dem Beschuldigten/Berufungsklager der bedingte

Strafvollzug zu gewahren.

Subsubeventualiter sei die Strafe im vorstehend erwahnten Umfang zu

reduzieren und zugunsten einer ambulanten Massnahme aufzuschieben.
4. Des Weiteren seien Dispositiv-Ziff. 6, 7, 11 und 12 des vorinstanzlichen

Urteils aufzuheben.

b) Der Staatsanwaltschaft:
(schriftlich; Urk. 100)

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils.

c) Des Privatklagers:
(schriftlich; Urk. 114)

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils.

Erwagungen:

1.  Prozessgeschichte und Prozessuales

1.1. Mit dem eingangs im Dispositiv zitierten Urteil der 7. Abteilung des
Bezirksgerichts Zurich vom 3. Juli 2012 wurde der Beschuldigte B._  des An-
griffs im Sinne von Art. 134 StGB schuldig gesprochen und mit einer Freiheitsstra-
fe von 30 Monaten bestraft, wovon im Urteilszeitpunkt bereits 83 Tage durch Haft
erstanden waren. Die Vorinstanz ordnete sodann parallel zum Strafvollzug eine
ambulante Massnahme im Sinne von Art. 63 StGB an. Gleichzeitig wurden das
beschlagnahmte Beil mit Holzgriff sowie ein Teppichmesser eingezogen. Der Be-



schuldigte wurde zusammen mit dem Mitangeklagten A._ dem Grundsatz
nach zur Leistung von Schadenersatz an den Privatklager C.___ verpflichtet,
wobei Letzterer zur Bestimmung der Hohe des Schadenersatzes auf den Zivilweg
verwiesen wurde. Des weiteren wurde der Beschuldigte zusammen mit A,
je unter solidarischer Haftung verpflichtet, dem Privatklager C._ eine Genug-
tuung von Fr. 3'500.-- zuzuglich Zins zu 5 % seit 3. Januar 2011 zu bezahlen
(Urk. 89 S. 51). Gegen das mundlich erdffnete und im Dispositiv ubergebene Ur-
teil meldete die Verteidigung noch vor Schranken mundlich Berufung an (Prot. | S.
23). Die Anklagebehérde meldete sodann mittels Eingabe vom 5. Juli 2012 eben-
falls Berufung an (Urk. 82). Mit Eingabe vom 10. Juli 2012 bestatigte die Verteidi-
gung sodann ihre bereits mundlich erhobene Berufung (Urk. 74). Nach Zustellung
des begrindeten Entscheides am 14. November 2012 (Urk. 88/1 und 88/2) teilte
die Anklagebehorde mit Eingabe vom 29. November 2012 den Ruckzug ihrer Be-
rufung mit (Urk. 94). Die Verteidigung reichte am 4. Dezember 2012 fristgerecht
ihre Berufungserklarung ein (Urk. 95).

1.2. Nach Eingang der Akten am Obergericht wurde der Anklagebehdrde sowie
dem Privatklager C.  die Berufungserklarung des Beschuldigten zugestellt,
dies mit dem Hinweis auf die Mdoglichkeit einer Anschlussberufung oder eines
Nichteintretensantrags (Urk. 98). Mit Eingabe vom 12. Dezember 2012 teilte die
Anklagebehdrde mit, sie verzichte auf die Erhebung einer Anschlussberufung und
beantrage die Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 100). Der Privatkla-

ger liess sich innert Frist nicht vernehmen. Beweisantrage wurden keine gestellt.

1.3. Die Verteidigung hat uneingeschrankt Berufung erhoben, weshalb der
gesamte erstinstanzliche Entscheid, soweit er den Beschuldigten betrifft, einer
Uberpriifung zu unterziehen ist (Art. 404 Abs. 1 StPO).

2. Schuldpunkt

2.1. Die Anklagebehorde wirft dem Beschuldigten was folgt vor: Am Montag,
3. Januar 2011, ca. 23.50 Uhr, habe der Beschuldigte B. den Privatklager
C. an der Verzweigung ...- / ...-Strasse in ... angesprochen und ihn gefragt,

ob er derjenige sei, welcher Probleme wolle. Dabei habe der Beschuldigte ein



Handbeil mit einer Lange von ca. 40 cm in einem Plastiksack mit sich gefuhrt. Der
Privatklager habe die Frage verneint, worauf der Beschuldigte diesen aus nicht
naher bekannten Grinden angewiesen habe, vor Ort zu warten. Daraufhin habe
der Beschuldigte mit seinem Mobiltelefon A._ angerufen, welcher wenige Mi-
nuten spater eingetroffen sei. Als der Privatklager nicht langer habe grundlos vor
Ort warten wollen und in sein Fahrzeug gestiegen sei, um wegzufahren, habe sich
der Beschuldigte vor das Fahrzeug des Privatklagers gestellt und diesen ge-
stoppt. Der Privatklager sei daraufhin aus seinem Fahrzeug gestiegen, worauf der
Beschuldigte sogleich auf diesen zugegangen sei. In der Folge habe der Be-
schuldigte dem Privatklager unverhofft einen Faustschlag gegen die linke Ge-
sichtshalfte versetzt. Wahrenddessen habe der zu Hilfe gerufene A.__ den
Beschuldigten aufgefordert, das mitgefihrte Handbeil aus dem Plastiksack hervor
zu nehmen. Dabei sei es dem Privatklager gelungen, noch bevor der Beschuldig-
te das Handbeil aus dem Plastiksack habe hervornehmen kdonnen, den Schaft des
Handbeils zu ergreifen. In der Folge habe der Beschuldigte dem Privatklager ins-
gesamt mindestens sechs bis sieben Faustschlage gegen den Korper und das
Gesicht versetzt, wahrend A.__ den Privatklager von hinten gepackte habe.
Der Privatklager habe bei diesem Vorfall einen Leistenbruch rechts, eine Nieren-
prellung rechts sowie eine Halswirbelsaulenprellung erlitten. Diese Verletzungen
des Privatklagers habe der Beschuldigte mit seinem Verhalten zumindest billigend
in Kauf genommen (Urk. 44 S. 3 ff.).

2.2. Der Beschuldigte selbst bestritt nicht, an der Auseinandersetzung beteiligt
gewesen zu sein. Allerdings machte er - soweit er Uberhaupt Aussagen machte -
geltend, er habe einen Schlag mit einem Gegenstand gegen die rechte Brust
erhalten, daraufhin den Gegenstand mit beiden Handen festgehalten und sei
dann davongerannt. Weil er damals eine erhebliche Menge Whiskey getrunken
habe, kdonne er sich an nichts mehr erinnern (Urk. 9/1 S. 2 f., Urk. 9/2 S. 2,
Urk. 58 S. 3).

2.3. Die Verteidigung stellte sich vor Vorinstanz zusammengefasst auf den
Standpunkt, aufgrund der vorhandenen Beweise lasse sich lediglich erstellen,

dass der Beschuldigte dem Privatklager anlasslich der Auseinandersetzung einen



einzigen Schlag versetzt habe. Diesen Schlag habe der Beschuldigte selbst aus-
drucklich bestatigen kdnnen. Weiter bleibe unbewiesen, inwieweit das Verhalten
des Beschuldigten tatsachlich fur die Verletzungen des Privatklagers ursachlich
gewesen sei. Allfallige Verletzungen im Gesicht des Privatklagers seien in der
Anklageschrift nicht behauptet worden und nur solche kénnten, wenn Uberhaupt,

dem Beschuldigten zugeordnet werden (Urk. 65 S. 5 f.).

In ihrer Berufungserklarung vom 4. Dezember 2012 aussert sich die Verteidigung
nicht zur vorinstanzlichen Beweiswirdigung (Urk. 95). Im Rahmen der Berufungs-
verhandlung fiuhrte die Verteidigung hierzu aus, die Vorinstanz sei zu Recht
davon ausgegangen, dass nicht erstellt sei, dass A.__ den Beschuldigten auf-
gefordert habe, das Beil aus dem Plastiksack zu nehmen. Es kdnne aber nicht
angehen, dass die Vorinstanz in der Folge einfach davon ausgehe, ein Dritter
habe eine solche Aussage gemacht. Keiner der Beteiligten habe behauptet, der
Beschuldigte habe auf die besagte Aufforderung hin irgendwelche Anstalten
gemacht, das Handbeil hervor zu nehmen. Der Privatklager selbst habe aus-
gefuhrt, er habe die Beflrchtung dazu gehabt, so dass er selbst auf den Beschul-
digten zugegangen sei und den Griff des Beils festgehalten habe. Die Vorinstanz
gehe in unzulassiger Weise davon aus, der Beschuldigte habe auf Zuruf eines
Dritten das Handbeil hervorziehen und anwenden wollen, er sei jedoch nur
deshalb nicht dazu gekommen, weil der Privatklager ihm zuvor gekommen sei. Es
sei auch nicht erstellt, dass der Beschuldigte A.  zu Hilfe gerufen habe, als
es zu einer Auseinandersetzung mit dem Privatklager gekommen sei. Sodann
gehe die Vorinstanz zu Unrecht davon aus, dass der Tatablauf nicht in Phasen
unterteilt werden kdnne. Es sei nicht erstellt, dass der Beschuldigte und A,
gleichzeitig gegen den Privatklager vorgegangen seien. In einer ersten Phase sei
es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Privatklager und dem Beschuldig-
ten gekommen. Dabei sei es zu einem Schlag des Beschuldigten gekommen.
Danach hatten der Beschuldigte und der Privatklager gemeinsam am Griff des
Beils gezogen. Damit sei die erste Phase abgeschlossen gewesen. Erst danach
sei A.___ hinzugekommen. A.__ sei damit an der ersten Phase nicht betei-
ligt gewesen. Es sei nicht nachgewiesen, dass der Beschuldigte in der zweiten

Phase in irgendeiner Weise an einer Auseinandersetzung mit dem Privatklager
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beteiligt gewesen sei. Weitere Beteiligte kdmen in der Anklageschrift nicht vor, es
musse jedoch mit der Moglichkeit gerechnet werden, dass weitere Beteiligte vor
Ort gewesen seien und sich in irgendeiner Weise betatigt hatten (Urk. 118
S. 3ff.).

2.4. Die Vorinstanz kam im angefochtenen Entscheid zusammengefasst zum
Schluss, die Aussagen des Privatklagers seien insgesamt glaubhaft. Zudem

wlrden sich seine Aussagen mit den weiteren Beweismitteln, namentlich den

medizinischen Berichten sowie den Aussagen der Zeugen E. , F. und
G. decken. Schliesslich seien die Aussagen des Privatklagers auch Uber
weite Teile deckungsgleich mit den Aussagen des Mitangeklagten A. . Es

bestehe daher insgesamt kein Zweifel daran, dass sich der Sachverhalt in Bezug
auf den Beschuldigten grundsatzlich so zugetragen habe, wie ihn die
Untersuchungsbehorde zur Anklage gebracht habe. Eine Einschrankung erfolge
jedoch insofern, als nicht bewiesen werden konne, dass der Beschuldigte dem
Privatklager nach dem (ersten) Faustschlag gegen die linke Gesichtshalfte
weitere sechs bis sieben Faustschlage gegen den Korper und das Gesicht
versetzt habe. Hierzu habe selbst der Privatklager keine verlasslichen Wahr-

nehmungen machen kdnnen (Urk. 89 S. 20).

2.5. Die Vorinstanz hat eine in allen Teilen umfassende und sorgfaltige
Beweiswurdigung vorgenommen, die nicht zu beanstanden ist. lhre ausfuhrlichen
und zutreffenden Erwagungen brauchen an dieser Stelle nicht mehr wiederholt zu
werden. Darauf kann in Anwendung von Art. 82 Abs. 4 StPO vollumfanglich
verwiesen werden. Mit der Vorinstanz ist daher davon auszugehen, dass der
eingeklagte Sachverhalt weitestgehend durch das Beweisergebnis erstellt ist.
Erganzend ist nur das Folgende anzufligen. Zur von der Verteidigung suggerier-
ten Teilnahme von weiteren Personen an der Auseinandersetzung ist zu sagen,
dass es durchaus mdglich ist, dass sich weitere Personen an der Auseinander-
setzung beteiligt hatten, der Beschuldigte kann dadurch aber nichts zu seinen
Gunsten ableiten, da sein Tatbeitrag rechtsgenligend erstellt ist. Mit der
Vorinstanz ist des Weiteren davon auszugehen, dass es sich bei der vom

Beschuldigten geltend gemachten Amnesie, verursacht durch den Alkoholkon-
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sum, um eine reine Schutzbehauptung handelt. Auch die chemische Unter-
suchung des Blutes des Beschuldigten (enthommen am 4. Januar 2011 um
05.16 Uhr) spricht nicht fur eine starke Alkoholisierung des Beschuldigten im
Tatzeitpunkt, waren doch rund finfeinhalb Stunden nach der Tat nur 0.14 - 0.24
Gewichtspromille nachweisbar (vgl. 10/7). Durch die glaubhafte Aussage des
Privatklagers selbst ist sodann widerlegt, dass A._ den Beschuldigten dazu
aufgefordert haben soll, das mitgefuhrte Handbeil hervor zunehmen. Der Privat-
klager gab namlich expressis verbis an, es sei nicht A, gewesen, der sich
entsprechend geaussert habe, sondern "die [unbekannte] Drittperson" (Urk. 9/10
S. 4). Weiter ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass sich anhand der Beweismit-
tel nicht zweifelsfrei erstellen lasst, dass der Beschuldigte dem Privatklager neben
dem eingestandenen Schlag ins Gesicht noch weitere Schlage verabreichte. Aus-
serdem ist es richtig, dass nicht erstellt werden konnte, dass der Beschuldigte das
Beil einsetzen wollte, erstellt ist aber, dass er das Beil mit sich fuhrte. Wie nach-
folgend noch aufzuzeigen sein wird, spielen diese Einschrankungen im Anklage-

sachverhalt jedoch fir die rechtliche Wirdigung keine entscheidende Rolle.

3. Rechtliche Wiirdigung

3.1. Die Anklagebehorde stellte sich im erstinstanzlichen Verfahren auf den
Standpunkt, gemass dem erstellten Sachverhalt habe sich der Beschuldigte
zusammen mit A._ an einem Angriff auf den Privatklager C.  beteiligt.
Letzterer habe dabei verschiedene Verletzungen erlitten, welche klarerweise als
Korperverletzungen im Sinne von Art. 123 StGB zu qualifizieren seien. Der erste
tatliche Ubergriff sei vom Beschuldigten mittels eines Schlages in das Gesicht des
Privatklagers erfolgt. Der Beschuldigte und A._ seien dabei gemeinschaftlich
vorgegangen und hatten durch ihr Handeln zumindest in Kauf nehmen missen,

dass der Privatklager dadurch verletzt werde (Urk. 61 S. 13).

3.2. Die Verteidigung vertrat vor Vorinstanz die Auffassung, der Tatablauf
musse in zwei Phasen unterteilt werden. In einer ersten Phase sei es zu einer
Auseinandersetzung zwischen dem Privatklager und dem Beschuldigten gekom-
men. Dabei solle es nach Darstellung des Privatklagers zu einem Schlag seitens

des Beschuldigten gekommen sein. Dann sei der Privatklager auf den Beschul-
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digten zugegangen und habe den Griff des Beils festgehalten. In der Folge hatten
der Beschuldigte und der Privatklager heftig am Beil gezogen. Damit sei die erste
Phase beendet. Erst danach soll gemass den Aussagen des Privatklagers
A._ dazugekommen sein. Zweifelsfrei sei A.___ an der ersten Phase der
Auseinandersetzung nicht beteiligt gewesen. Von weiteren beteiligten Personen
sei in der Anklageschrift keine Rede. Damit liege in der ersten Phase kein Angriff
vor, weil der Angriff mindestens zwei Personen auf der angreifenden Seite
voraussetze. Der einzige Angreifer in dieser Phase sei der Beschuldigte gewesen,
womit eine Verurteilung wegen Angriffs in der ersten Phase ausgeschlossen sei.
In der zweiten Phase sei gemass Schilderung des Privatklagers A.__ hinzu-
gekommen. In dieser zweiten Phase sei der Beschuldigte nicht mehr gegen den
Privatklager vorgegangen. Damit liege auch hier kein Angriff vor. Von einem An-
griff kbnne zudem auch deshalb nicht ausgegangen werden, weil der Privatklager
nicht mehr nur eine rein passive Abwehrhandlung vorgenommen habe. Indem er
namlich auf den Beschuldigten zugegangen sei und aktiv das Beil gepackt und
daran gezogen habe, kénne nicht mehr von einem vollig passiven Verhalten des

Privatklagers ausgegangen werden (Urk. 65 S. 8 ff.).

Im Rahmen der Berufungsverhandlung fuhrte die Verteidigung aus, damit von
einem Angriff gesprochen werden konne, mussten mindestens zwei Personen
eine andere Person korperlich attackieren. Dies impliziere die Gleichzeitigkeit des
Vorgehens. Es kdnne nicht von einem Angriff gesprochen werden, wenn zwei
Personen nach einander gegen dieselbe Person vorgehen wirden. Es wurden
keine Hinweise darauf bestehen, dass der Beschuldigte gegen den Privatklager
noch Gewalttatigkeiten ausgeubt habe, als A.__ den Privatklager von hinten
gepackt habe. A.__ sei neben der Beifahrertire gestanden, als der Privatkla-
ger vom Beschuldigten geschlagen worden sei. Der Tatablauf misse in zwei
Phasen unterteilt werden. Es gabe keine nachgewiesenen Gewalttatigkeiten des
Beschuldigten nach Eingreifen von A.__ und damit keinen gemeinsamen An-
griff. Weiter gabe es keinen Hinweis darauf, dass vor Ort eine Kommunikation
zwischen dem Beschuldigten und A.__ stattgefunden habe, wonach man ge-
gen den Privatklager gemeinsam vorzugehen beabsichtig hatte. Dem Beschuldig-

ten konne kein Vorsatz oder auch nur Eventualvorsatz an der Beteiligung an ei-
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nem Angriff auf den Privatklager unterstellt werden. Dass er A. allenfalls
zeitlich vorgelagert telefonisch Uber Probleme informiert und aufgefordert habe,
vor Ort zu erscheinen, vermdge keinen Vorsatz im Hinblick auf das spatere Ereig-
nis zu begrinden (Urk. 118 S. 7 ff.).

3.3. Die Vorinstanz erwog zum Rechtlichen, der Beschuldigte habe die erwahn-
ten Tatbestandsmerkmale erfullt, indem er zusammen mit A.___ vorsatzlich tat-
lich gegen den sich passiv verhaltenden Privatklager vorgegangen sei. Die objek-
tive Strafbarkeitsbedingung, namlich eine einfache Koérperverletzung des Privat-
klagers, liege ebenfalls vor. Die Einwande des Verteidigers seien nicht lberzeu-
gend. Das Geschehen konne nicht in Phasen aufgeteilt und gewissermassen se-
parat beurteilt werden. Aus Sicht des Beschuldigten nur schon deshalb nicht, weil
er A.___ per Mobiltelefon herbeigerufen habe. Sodann sei selbstredend nicht
erforderlich, dass die Angreifer alle im selben Zeitpunkt tatlich gegen das Opfer
vorgingen. Es sei zwar der Beschuldigte gewesen, welcher als Erster tatlich ge-
gen den Privatklager vorgegangen sei. Der Beschuldigte A.__ sei jedoch be-
reits vor Ort und in das Geschehen involviert gewesen. Indem dieser in der Folge
hinzugetreten sei, den Privatklager von hinten gepackt, ihn gewurgt und in die
Nierengegend geschlagen habe, habe dieser den notwendigen Tatbeitrag geleis-
tet. Zu bemerken sei, dass - gemass Aussage von A.__ - der Beschuldigte ihn
angerufen und dabei "Probleme" erwahnte habe. Spatestens als A._ am
Tatort eingetroffen sei, hatten diesem die relevanten Umstande klar sein missen.
Ohnehin genlge es, dass sich eine Person einem bereits gestarteten Angriff einer

anderen Person anschliesse (Urk. 89 S. 38).

3.4. Gemass Art. 134 StGB macht sich strafbar, wer sich an einem Angriff auf
einen oder mehrere Menschen beteiligt, der den Tod oder die Korperverletzung
eines Angegriffenen oder eines Dritten zur Folge hat. Als Angriff wird eine ein-
seitige, von feindseligen Absichten getragene, gewaltsame Einwirkung durch
mindestens zwei Personen auf den oder die Korper eines oder mehrerer
Menschen verstanden. Im Gegensatz zum Raufhandel geht daraus hervor, dass
die angegriffene Seite entweder vollig passiv bleibt oder sich nur defensiv zu

schutzen versucht. Eine Beteiligung an einem solchen Angriff kann auf jede Art
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erfolgen, solange die Beteiligten an Ort und Stelle in das Geschehen eingreifen;
Beteiligung kann somit auch eine sachlich unterstutzende, psychische oder
verbale Mitwirkung zu Gunsten der angreifenden Partei sein (Aebersold in: BSK
StGB Il, 2. Aufl., Basel 2007, N 5 ff. zu Art. 134 StGB; Straten-
werth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil |: Straftaten
gegen Individualinteressen, 7. Aufl., Bern 2010, S. 93 N 38; Trechsel/Fingerhuth,
a.a.0., N 1 f. zu Art. 134 StGB; Donatsch in: Donatsch/Flachsmann/Hug/Weder,
StGB Kommentar, 18. Aufl., Zurich 2010, N 1 zu Art. 134 StGB, nachfolgend
"StGB Kommentar"). Als objektive Strafbarkeitsbedingung wird gefordert, dass
der Angriff den Tod oder eine Korperverletzung eines Angegriffenen oder eines
Dritten zur Folge hat (Aebersold in: BSK StGB Il, a.a.0., N 8 zu Art. 134 StGB;
Trechsel/Fingerhuth, a.a.0., N 3 zu Art. 134 StGB). Es handelt sich bei diesem
Tatbestand um einen abstrakten Gefahrdungstatbestand (Aebersold in: BSK
StGB I, a.a.0., N 1 zu Art. 134 StGB). Auf der subjektiven Seite wird Vorsatz
bezlglich der Teilnahme an einem Angriff gefordert, wobei er sich auf alle objekti-
ven Tatbestandsmerkmale beziehen muss, nicht aber auf die Todes- oder
Korperverletzungsfolge. Eventualvorsatz genigt (Aebersold in: BSK StGB I,
a.a.0., N 8 zu Art. 134 StGB; Trechsel/Fingerhuth, a.a.O., N 4 zu Art. 134 StGB;
Donatsch, StGB Kommentar, a.a.0., N 1 zu Art. 134 StGB; zum Ganzen auch
BGE 1351V 152 E. 2.1).

1.1.1. Zunachst stellt sich die Frage nach dem Eintritt der objektiven Straf-
barkeitsbedingung. In Frage kommt vorliegend eine einfache Korperverletzung im
Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB. Danach macht sich strafbar, wer vor-
satzlich einen Menschen in anderer als schwerer Weise an Korper oder Gesund-
heit schadigt. Gemass Rechtsprechung fallen unkomplizierte, verhaltnismassig
rasch und problemlos vollig ausheilende Knochenbriche oder Hirnerschutterun-
gen, durch Schlage, Stdosse und dergleichen hervorgerufene Quetschungen,
Schurfungen, Kratzwunden unter Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, ausser wenn sie
keine weitere Folge als eine vorlibergehende harmlose Stérung des Wohlbe-
findens haben (BGE 103 IV 65 E. 2 lit. ¢, m.w.H.). Darin liegt die Abgrenzung zur
Tatlichkeit gemass Art. 126 StGB, wonach zu bestrafen ist, wer gegen jemanden

Tatlichkeiten verubt, die keine Schadigung des Korpers oder der Gesundheit zur
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Folge haben. Dem Mass des verursachten Schmerzes kommt fir die Abgrenzung
entscheidendes Gewicht zu. Selbst wenn vom Eingriff keine dusseren Spuren
bleiben, gentgt schon das Zufligen erheblicher Schmerzen als Schadigung im
Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB (BGE 107 IV 40 m.w.H.). Bei den Begriffen der
Tatlichkeit und der Verletzung der korperlichen Integritat handelt es sich um
unbestimmte Rechtsbegriffe (BGE 134 IV 189 E. 1.3; 127 IV 59 E. 2 lit. a/bb;
je m.w.H.). Das Bundesgericht hat in BGE 119 IV 25 einen Faustschlag ins
Gesicht, der einen Bluterguss unterhalb des linken Auges, druckempfindliche
Stellen am Kiefer sowie Schmerzen in der Halsgegend zur Folge hatte, als
einfache Korperverletzung eingestuft. Ebenfalls als einfache Korperverletzung
wurdigte das Bundesgericht einen heftigen Faustschlag mitten ins Gesicht,
sodass der Geschadigte zu Boden ging und dabei eine Rissquetschwunde im
Gesicht sowie mehrere Rippenfrakturen erlitt (Urteil des Bundesgerichts vom
23. September 2011 6B_385/2011). In BGE 127 IV 59 hat das Bundesgericht
zwei je ca. 2 x 5 cm grosse Schwellungen und Rétungen im Bereich der Augen-
braue und des Ohres sowie eine Druckschmerzhaftigkeit am unteren Rippen-

bogen als einfache Kérperverletzung qualifiziert.

Vorliegend ist aufgrund des Beweisergebnisses erstellt, dass der Privatklager im
Verlauf der Auseinandersetzung eine Nierenprellung rechts sowie eine Hals-
wirbelsaulenprellung erlitt. Des Weiteren wurde beim Privatklager eine Leisten-
hernie rechts diagnostiziert, wobei diese nach Auffassung des Oberarztes an der
Chirurgischen Klinik des ...spitals ... bereits vorbestehend war. Immerhin musste
sich jedoch der Privatklager wegen des eingeklagten Ereignisses einer raschen
Leistenhernieoperation unterziehen, welche jedoch nach Meinung des Arztes im
Verlauf der nachsten Monate oder Jahre wahrscheinlich so oder so noétig gewe-
sen ware (Urk. 13/6). Dass Prellungen der Niere und im Bereich der Halswirbel-
saule Uber einen langeren Zeitraum hinweg mit erheblichen Schmerzen verbun-
den sind, kann als gerichtnotorisch bezeichnet werden. Nachdem das Bundesge-
richt bereits durch einen Schlag ins Gesicht verursachte druckempfindliche Stel-
len am Kiefer sowie Schmerzen in der Halsgegend, als einfache Kdperverletzun-
gen qualifizierte, kann vorliegend kein Zweifel daran bestehen, dass die verur-

sachten korperlichen Beeintrachtigungen jedenfalls die Intensitat einer einfachen
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Korperverletzung erreicht haben. Die objektive Strafbarkeitsbedingung ist damit

gegeben.

1.1.2. In objektiver Hinsicht ist weiter erforderlich, dass mindestens zwei Perso-
nen auf den Koérper eines anderen Menschen tatlich einwirken. Vorliegend war es
der Beschuldigte, der zusammen mit A.__in feindseliger Absicht auf den Peri-
vatklager losging. Damit ist die vom Gesetzgeber geforderte Anzahl beteiligter
Personen erfullt. Die Verteidigung stellt sich auf den Standpunkt, der Tatablauf
musse in zwei Phasen unterteilt werden. Diese Auffassung der Verteidigung
verwarf die Vorinstanz mit zutreffender Argumentation. Wie durch das Beweiser-
gebnis erstellt ist, ging die urspringliche Aggression vom Beschuldigten aus, in-
dem er den Privatklager auf offener Strasse grundlos anpdbelte. Dann rief er mit
seinem Mobiltelefon A.__ herbei, welcher wenige Minuten spater am Ort des
Geschehens eintraf. Nach dem Eintreffen A._ 's ging der Beschuldigte auf
den Privatklager zu und versetzte diesem unverhofft einen Faustschlag gegen die
linke Gesichtshalfte. Dass A.__ in diesem Moment bereits zugegen war, ergibt

sich zweifelsfrei aus den in diesem Punkt Ubereinstimmenden Aussagen der Zeu-

gen E. (Urk. 9/11 S. 4 1), F. (Urk. 9/12 S. 4), G. (Urk. 9/13 S.
3), H. (Urk. 9/14 S. 3) sowie den Angaben des Privatklagers C. (Urk.
9/109/10 S. 4). Der Umstand, dass A. bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht

aktiv - im Sinne von tatlichen Handlungen - in die Auseinandersetzung eingriff,
spielt dabei entgegen der Ansicht der Verteidigung keine Rolle. Entscheidend ist,
dass dieser auf Ersuchen des Beschuldigten herbeieilte, um diesem bei seinem
"Problem" zu helfen. Art. 134 StGB verlangt keineswegs, dass die Angreifer zeit-
gleich auf das Opfer einwirken. Denkbar ist beispielsweise auch eine psychische
Unterstitzung durch Anfeuern oder Beraten. Vorliegend ist jedoch erstellt, dass
beide Angreifer tatlich gegen den Privatklager vorgingen, wobei der gesamte Vor-
gang allein schon aufgrund des sehr engen zeitlichen Ablaufs zwingend als Gan-
zes zu betrachten ist. Mit der Vorinstanz ist daher festzuhalten, dass der Beschul-
digte durch sein Vorgehen den objektiven Tatbestand des Angriffs im Sinne von
Art. 134 StGB erfilllt.
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1.1.3. In subjektiver Hinsicht wird im Rahmen von Art. 134 StGB Vorsatz
bezuglich der Teilnahme an einem Angriff gefordert, wobei sich der Vorsatz auf
alle objektiven Tatbestandsmerkmale beziehen muss, nicht aber auf die Todes-
oder Kérperverletzungsfolge. Tatbestandsméssig verhalt sich im Ubrigen auch,
wer eventualvorsatzlich im Sinne von Art. 12 Abs. 2 StGB handelt. Aufgrund des
erstellten Sachverhaltes steht fest, dass der Beschuldigte der eigentliche Initiant
der vorliegend zu beurteilenden Auseinandersetzung war. Er war es, der auf den
Privatklager zuging, diesen anpdbelte, ihm die Anweisung erteilte den Ort nicht zu
verlassen und schliesslich A._ telefonisch als Verstarkung herbeirief. Nach
dessen Eintreffen schlug er dem Privatklager unvermittelt die Faust ins Gesicht.
Aufgrund dieser ausseren Tatumstande steht ausser Frage, dass der Beschuldig-
te wusste, dass er den Privatklager mit physischer und psychischer Unterstitzung
von A. _ in feindseliger Absicht und ohne erkennbaren Grund tatlich angriff
und dass er dies auch wollte. Damit ist der subjektive Tatbestand des Art. 134
StGB ebenfalls erfullt

1.1.4. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Beschuldigte in
objektiver und subjektiver Hinsicht tatbestandsmassig im Sinne von Art. 134 StGB
handelte. Da weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschlussgrinde vorliegen ist
der vorinstanzliche Schuldspruch wegen Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB zu

bestatigen.

4.  Strafzumessung

4.1. Die Vorinstanz hat den Strafrahmen fur das vorliegend zu beurteilende
Delikt korrekt abgesteckt und zutreffend ausgefihrt, dass weder Strafmilderungs-
noch Strafscharfungsgrinde vorliegen. Weiter hat sie zur Strafzumessung unter
Hinweis auf Art. 47 StGB das Noétige ausgefuhrt. Auf die entsprechenden
Erwagungen unter Ziff. IV. A. 1 und 2 (Urk. 89 S. 39) des angefochtenen Ent-
scheides kann in Anwendung von Art. 82 Abs. 4 StPO verwiesen werden. Ergan-
zend hierzu kann auf die Bundesgerichtliche Rechtsprechung zu den allgemeinen
Grundsatzen der Strafzumessung verwiesen werden (BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. mit

weiteren Verweisen auf die bundesgerichtliche Praxis).
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1.1.5. Zum objektiven Tatverschulden fuhrte die Vorinstanz aus, der Beschuldigte
sei Initiator des Angriffs auf den Privatklager gewesen. Der Privatklager sei voll-
kommen unvermittelt zum Zielobjekt der Aggression des Beschuldigten geworden
wobei er aufgrund des Umstandes, dass der Beschuldigte ein Beil mit sich geflihrt
habe, einer erheblichen Gefahrdung ausgesetzt gewesen sei. Der Beschuldigte
sei kompromisslos und entschlossen vorgegangen. Diesen grundsatzlich zu-
treffenden Erwagungen der Vorinstanz sind folgende Erganzungen anzufugen:
Bei der Beurteilung der objektiven Tatschwere ist zu prifen, wie stark das straf-
rechtlich geschutzte Rechtsgut Uberhaupt beeintrachtigt worden ist. Darunter
fallen etwa das Ausmass des Erfolges (Deliktsbetrag, Gefahrdung/Risiko, Sach-
schaden etc.) sowie die Art und Weise des Vorgehens. Durch das deliktische
Vorgehen des Beschuldigten wurde der Privatklager zumindest vorubergehend in
seiner korperlichen Unversehrtheit beeintrachtigt. Immerhin ist aber festzuhalten,
dass der Privatklager glucklicherweise keine gravierenderen Verletzungen davon
trug. Nicht zu unterschatzen sind jedoch die Folgen, welche ein derart gewalt-
tatiger und unverstandlicher Ubergriff auf die Psyche der betroffenen Person
haben kann. Dass der Angriff schliesslich relativ glimpflich abgelaufen ist, ist vor
allem dem raschen Einschreiten der zufallig anwesenden Polizeibeamten zuzu-
schreiben. Der Beschuldigte ging bei der Tatausibung planmassig vor, was die
Vorinstanz richtigerweise erkannte, jedoch unter dem Titel der subjektiven Tat-
schwere abhandelte. Art und Weise des Vorgehens sind jedoch Kriterien welche
unter die objektive Tatschwere zu subsumieren sind, weshalb sie an dieser Stelle
Erwahnung finden mussen. Die Einschatzung der Vorinstanz, wonach das
objektive Tatverschulden insgesamt als erheblich zu bezeichnen sei, kann insbe-
sondere mit Blick auf das doch noch verhaltnismassig geringe Ausmass des
deliktischen Erfolges nicht geteilt werden. Die objektive Tatschwere ist vielmehr

als noch nicht erheblich einzustufen.

1.1.6. In einem nachsten Schritt ist eine Bewertung des (subjektiven) Verschul-
dens vorzunehmen. Es stellt sich somit die Frage, wie dem Tater die objektive
Tatschwere tatsachlich anzurechnen ist. Dazu gehoren etwa die Frage der
Schuldfahigkeit (wer in seiner Einsichts- und/oder Steuerungsfahigkeit beeintrach-

tigt ist, den trifft letztlich ein geringerer subjektiver Tatvorwurf; sein Verschulden
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ist minder, was zu einer tieferen Strafe flhren muss) sowie das Motiv. Ferner sind
die weiteren subjektiven Verschuldenskomponenten (zum Beispiel einige der in
Art. 48 StGB aufgefuhrten Grunde) zu berucksichtigen. In subjektiver Hinsicht ist
weiter festzuhalten, dass das Verschulden eines Taters, der eine Tat vorsatzlich
begeht, wesentlich schwerer zu werten ist, als das Verschulden eines Taters, der
"bloss" fahrlassig oder mit Eventualvorsatz handelt. Was den Beschuldigten dazu
veranlasste, auf den Privatklager loszugehen, ist bis dato unklar. Nachdem der
Beschuldigte selbst keinerlei Angaben zu seinem Motiv machte und auch sonst
nicht nachvollziehbar ist, was ihn dazu bewogen haben konnte, den ihm unbe-
kannten Privatklager anzugreifen, muss davon ausgegangen werden, dass der
Privatklager ohne irgendeinen Anlass dazu gegeben zu haben, aus nichtigem
Grund vom Beschuldigten attackiert wurde. Was die koérperliche Verfassung
des Beschuldigten anbetrifft, hat dieser stets angegeben, zum Tatzeitpunkt der-
massen betrunken gewesen zu sein, dass er sich an nichts mehr erinnern konne.
Beim Beschuldigten wurde rund 3 %2 Stunden nach dem Vorfall ein Atemlufttest
durchgefuhrt. Zu diesem Zeitpunkt wies der Beschuldigte 0.36 Promille auf
(Urk. 18/1 S. 3). Es kann als gerichtsnotorisch bezeichnet werden, dass der
durchschnittliche Abbau der Alkoholkonzentration im Blut rund 0.1 Promille pro
Stunde betragt. Demnach hatte der Beschuldigte im Tatzeitpunkt auch bei wohl-
wollender Berechnung eine Blutalkoholkonzentration von deutlich unter 1 Promille
aufgewiesen. Daraus lasst sich ohne weiteres schliessen, dass er entgegen
seinen Behauptungen voll einsichts- und steuerungsfahig war. In Bezug auf die
Frage, ob beim Beschuldigten im Tatzeitpunkt eine verminderte Schuldfahigkeit
bestand, wurde seitens des Gerichts ein Gutachten eingeholt. Der Gutachter kam
dabei zum Schluss, beim Beschuldigten liege zwar eine dissoziale Personlich-
keitsstérung vor, dafir aber, dass dieser im Tatzeitpunkt vermindert schuldfahig
gewesen sein solle, bestinden keinerlei Anhaltspunkte (Urk. 27/12 S. 16 ff.).
Unter diesem Titel kann der Beschuldigte daher nichts zu seinen Gunsten ab-
leiten. Demgegenuber ist erschwerend zu berlcksichtigen, dass der Beschuldigte
direkt vorsatzlich handelte. Insgesamt ist die subjektive Tatschwere mit der

Vorinstanz als erheblich zu bezeichnen.
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1.1.7. Die objektive Tatschwere erfahrt durch das subjektive Tatverschulden eine
leichte Verscharfung, weshalb insgesamt von einem erheblichen Tatverschulden
auszugehen ist. Unter diesen Umstanden erweist sich die von der Vorinstanz
festgesetzte Einsatzstrafe von 28 Monaten, wenn auch eher als hoch, so doch

immerhin noch als vertretbar, weshalb sie zu bestatigen ist.

1.1.8. Der Beschuldigte weist insgesamt drei Vorstrafen auf. Mit Strafbefehl der
Bezirksanwaltschaft E-4 Zurich vom 23. August 2004 wurde er wegen Irrefuhrung
der Rechtspflege und Begunstigung zu 45 Tagen Gefangnis verurteilt. Mit Straf-
befehl der Staatsanwaltschaft Zirich-Sihl, Abteilung F-6, vom 10. August 2005
wurde der Beschuldigte wegen Sachbeschadigung, Hinderung einer Amtshand-
lung und Ubertretung des Betaubungsmittelgesetzes zu 20 Tagen Gefangnis
verurteilt. Schliesslich verurteilte die 7. Abteilung des Bezirksgerichts Zlrich den
Beschuldigten am 26. August 2010 wegen einfacher Koérperverletzung, Gewalt
und Drohung gegen Behorden und Beamte, Tatlichkeiten, Hinderung einer Amts-
handlung und Vergehens gegen das Waffengesetz zu einer Freiheitsstrafe von
28 Monaten. Wahrend sich die relativ weit zurtickliegenden Vorstrafen aus den
Jahren 2004 und 2005 lediglich leicht straferhdhend auswirken, fallt die einschla-
gige Vorstrafe vom 26. August 2010 merklich ins Gewicht. Zudem hat die
Vorinstanz zutreffen festgehalten, dass der Beschuldigten kurze Zeit nach seiner
Haftentlassung vom 8. November 2010, bereits am 3. Januar 2011 erneut

delinquierte. Auch dieser Umstand schlagt deutlich straferhéhend zu Buche.
1.1.9. Strafminderungsgrinde kann der Beschuldigte keine fur sich reklamieren.

1.1.10. In Bezug auf die personlichen Verhaltnisse des Beschuldigten hat die
Vorinstanz das Notige dargetan, darauf kann vollumfanglich verwiesen werden
(Urk. 89 S. 40 f.). Anlasslich der Berufungsverhandlung flhrt der Beschuldigte
neu aus, er sei seit zwei Jahren temporar als Asbestsanierer angestellt. Die Arbeit
gefalle ihm gut. In seiner Freizeit spiele er ab und zu Fussball oder Basketball
oder verbringe Zeit mit seiner Schwester, dem Bruder oder der Freundin. Er habe
derzeit eine feste Freundin. Alkohol trinke er nur noch am Freitag oder Samstag,

dies auch nicht jede Woche. Drogen nehme er keine mehr. Er sei daran, sein
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Leben aufzubauen. Er arbeite immer und verkehre nicht mehr mit den falschen
Leuten (Urk. 116 S. 1 ff.)

Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass sich aus den personlichen Verhaltnissen
des Beschuldigten und seinem Werdegang keine strafzumessungsrelevanten
Faktoren ergeben. Insbesondere kann der Beschuldigte aus seinem Migrations-
hintergrund und den zugegebenermassen nicht immer einfachen familiaren

Verhaltnissen nicht etwas zu seinen Gunsten ableiten.

1.1.11. Die Vorinstanz kam zusammenfassend zum Schluss, eine Freiheitsstrafe
von 30 Monaten erweise sich als tat- und taterangemessen. Wahrend die
Einsatzstrafe von 28 Monaten bei Annahme eines erheblichen Tatverschuldens
am oberen Rand des noch Vertretbaren liegt, ist die vorinstanzliche Berucksichti-
gung der straferhéhenden Faktoren durchaus als mild zu bezeichnen. So wie sich
die Situation im jetzigen Zeitpunkt prasentiert, ist der positiven personlichen
Entwicklung des Beschuldigten mit einer Reduktion der Strafe Rechnung zu
tragen. Der Beschuldigte hat sich seit der Tat vor nunmehr Uber zwei Jahren wohl
verhalten und geht einer regelmassigen Arbeitstatigkeit als Asbestsanierer nach.
Zwar hat er nach wie vor keinen festen Wohnsitz und keine gefestigten familiaren
Verhaltnisse, durch die konstante Arbeitstatigkeit ist jedoch eine positive Ent-
wicklung erkennbar. Unter Berucksichtigung samtlicher Strafzumessungsfaktoren

erscheint eine Freiheitsstrafe von 27 Monaten als angemessen.

4.2. Die Verteidigung flhrte vor Vorinstanz aus, die Justizvollzugsbehérden
hatten bis zum Tag der Hauptverhandlung nicht Uber die bedingte Entlassung des
Beschuldigten aus der mit Urteil des Bezirksgerichts Zurich vom 26. August 2010
verhangten Freiheitsstrafe entschieden. Der Beschuldigte sei damals nach
zwei Dritteln der zu erwartenden Freiheitsstrafe aus der Untersuchungs- bzw.
Sicherheitshaft entlassen worden. Ware die Frage der bedingten Entlassung
bereits entschieden worden, so hatte die Vorinstanz eine Gesamtstrafe im Sinne
von Art. 89 Abs. 6 StGB i.V.m. Art. 49 StGB ausfallen kdnnen. Es sei nicht einzu-
sehen, weshalb der Beschuldigte aufgrund einer Hinauszégerung der Vollzugs-

behdrden eine kumulative Bestrafung in Kauf nehmen muisse (Urk. 65 S. 15).
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4.3. Dem Strafregisterauszug des Beschuldigten lasst sich entnehmen, dass er
am 8. November 2010 nach zwei Dritteln der zu erwartenden Freiheitsstrafe aus
der Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft entlassen wurde. Weiter ist ersichtlich,
dass der Justizvollzug des Kantons Zirich mit Entscheid vom 20. August 2012 -
also nota bene beinahe 2 Jahre danach (!) - Uber die bedingte Entlassung
entschied, wobei sie dem Beschuldigten eine Probezeit von 1 Jahr auferlegte und
eine Bewahrungshilfe anordnete. Der betreffende Entscheid wurde dem Beschul-
digten am 23. August 2012 er6ffnet, womit auch die einjahrige Probezeit zu laufen
begann (Urk. 92 S. 2). Nachdem das vorliegend zu beurteilende Delikt am
3. Januar 2011 begangen wurde und die Probezeit im Zusammenhang mit
der bedingten Entlassung des Beschuldigten vom 8. November 2010 erst am
23. August 2012 zu laufen begann, liegt kein Fall von Art. 89 StGB vor, weil der
Beschuldigte nicht wahrend laufender Probezeit delinquierte. Entsprechend ist im
vorliegenden Verfahren auch nicht dber eine Ruckversetzung des Beschuldigten

zu befinden.

5. Strafvollzug

5.1. Die Vorinstanz erwog, der Beschuldigte sei mehrfach, teilweise ein-
schlagig, vorbestraft und habe sich auch von einer mehrjahrigen Freiheitsstrafe
nicht beindrucken lassen. Hinzu komme, dass auch der Gutachter von einer
Ruckfallgefahr ausgehe. Unter diesen Umstanden sei die auszufallende Freiheits-
strafe zu vollziehen (Urk. 89 S. 44 f.).

5.2. Die Verteidigung fuhrte im Berufungsverfahren hierzu aus, dem Beschul-
digten kdnne eine gute Prognose gestellt werden. Mit Ausnahme der Verurteilung
aus dem Jahr 2010 wirden die Vorstrafen auch schon recht lange zurick liegen
und seien eher von geringfigiger Natur. Nach dem vorliegend zu beurteilenden
Ereignis vor immerhin 2 %2 Jahren habe es keine weiteren Vorfalle gegeben. Der
Beschuldigte gehe vielmehr einer regelmassigen Arbeitstatigkeit nach, wofur ihm
sehr gute Zeugnisse ausgestellt worden seien. Ausserdem sei dem Beschuldigten
mit Verfugung des Amtes flr Justizvollzug rickwirkend die bedingte Entlassung
gewahrt worden. Es sei auch eine Bewahrungshilfe eingerichtet worden (Urk. 116
S.151.).
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5.3. Angesichts der ausgefallten Freiheitsstrafe von 27 Monaten sind bereits die
objektiven Voraussetzungen zur Gewahrung des bedingten Strafvollzuges nicht

mehr gegeben. Weiterungen hierzu ertbrigen sich daher.

5.4. Damit eine teilbedingte Strafe verhangt werden kann, missen die materiel-
len Voraussetzungen flr die Gewahrung des bedingten Strafvollzugs gemass
Art. 42 StGB erfullt sein (BSK Strafrecht I, Schneider / Garre, Art. 43 N 9; BGE
134 IV 10 E.5.3.1). Gemass Art. 42 StGB hat der Verurteilte bei Fehlen einer un-
gunstigen Prognose einen Rechtsanspruch auf die Gewahrung des bedingten
Strafvollzugs (vgl. Trechsel / Stockli, StGB PK, vor Art. 42 N 9 und Art. 42 N 1 und
N 9). Anderseits ist der Strafaufschub dann, wenn der Tater innerhalb der letzten
funf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von
mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagen
verurteilt worden ist, nur zulassig, wenn besonders gunstige Umstande vorliegen
(Art. 42 Abs. 2 StGB). Wie bereits an anderer Stelle ausgefuhrt, verurteilte die
7. Abteilung des Bezirksgerichts Zurich den Beschuldigten am 26. August 2010
wegen einfacher Korperverletzung, Gewalt und Drohung gegen Behdrden und
Beamte, Tatlichkeiten, Hinderung einer Amtshandlung und Vergehens gegen das
Waffengesetz zu einer Freiheitsstrafe von 28 Monaten. Unter diesen Voraus-
setzungen mussten beim Beschuldigten besonders gunstige Umstande vorliegen,
damit eine teilbedingte Freiheitsstrafe gewahrt werden kénnte. Wie die Vorinstanz
aber zutreffend ausflihrte, kann aufgrund der durch den Beschuldigten an den
Tag gelegten Uneinsichtig- respektive Unbelehrbarkeit keinesfalls von besonders
gunstigen Umstanden gesprochen werden. Hinzu kommt, dass dem psychiatri-
schen Gutachten vom 5. Dezember 2011 mit zutreffender und nachvollziehbarer
Argumentation entnommen werden kann, beim Beschuldigten bestehe aufgrund
seiner Personlichkeitsmerkmale eine mindestens moderat erhohte Wahrschein-
lichkeit, dass er weitere einschlagige Delikte (Korperverletzungen und Versuche
dazu) begehen konnte. Entsprechend ortete der Gutachter beim Beschuldigten
eine Massnahmebedurftigkeit (Urk. 27/12 S. 27 f.). Unter diesen Umstanden muss
eine gunstige Legalprognose ausgeschlossen werden. Die Freiheitsstrafe ist

daher zu vollziehen.
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6. Massnahme

6.1. Die Vorinstanz erwog, gemass dem psychiatrischen Gutachten vom
5. Dezember 2011 misse dem Beschuldigten die Diagnose einer mittelschweren
dissozialen Personlichkeitsstorung gestellt werden. Diese Personlichkeitsstorung
stehe mit dem zu beurteilenden Delikt in einem Zusammenhang. Der Gutachter
gehe weiter von einer mindestens moderat erhohten Ruckfallgefahr aus, wobei
dieser mit einer ambulanten Massnahme begegnet werden kénne. Diese sei auch
wahrend des Strafvollzugs durchfiuhrbar. Der Beschuldigte selbst habe anlasslich
der Hauptverhandlung ausgefuhrt, dass er willens sei, eine ambulante Mass-
nahme anzutreten (Urk. 89 S. 45).

6.2. Die Verteidigung fuhrte hierzu im Berufungsverfahren aus, ob und welche
Personlichkeitsstérung vorliege, sei aufgrund des vorhandenen Gutachtens vdllig
offen. Bei einer Massnahme sei auch immer der praventive Aspekt im Auge zu
behalten. Aus den eingereichten Arbeitszeugnissen des Beschuldigten gehe
keine Dissozialitédt hervor. Sodann misse eine Massnahme erforderlich und im
Hinblick auf den verfolgten Zweck geeignet sein. Beides stehe aufgrund des
Gutachtens nicht mit genugender Deutlichkeit fest. Es gehe nicht an, einfach eine
Massnahme auf Vorrat anzuordnen (Urk. 118 S. 16; Prot. Il S. 10).

6.3. Die Vorinstanz stitzt sich bei ihrem Entscheid Uber die Anordnung einer
ambulanten Massnahme auf die sachverstandige Begutachtung des Beschuldig-
ten vom 5. Dezember 2011 (Urk. 27/12) sowie auf die anlasslich der Hauptver-
handlung durchgefuhrte Einvernahme des Sachverstandigen Dr. med. |._
(Urk. 60 S. 1 f.). Nachdem sich der Beschuldigte selbst nun anlasslich der
Berufungsverhandlung nicht massnahmewillig zeigt (Urk. 116 S. 5), erlbrigt es
sich an dieser Stelle, weitere Ausflhrungen hierzu zu machen. Es ist keine

ambulante Massnahme anzuordnen.

7. Einziehung
Die Vorinstanz hat die Einziehung der mit Verflgung der Staatsanwaltschaft vom
6. Mai 2011 beschlagnahmten Gegenstande, darunter ein Beil mit Holzgriff,

gestutzt auf Art. 69 Abs. 1 StGB veranlasst und diese Gegenstande der Lager-
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behorde zur gutscheinenden Verwendung uberlassen. Dieser im vorliegenden
Verfahren als einzige noch interessierenden Einziehung des Beils mit Holzgriff
erwuchs seitens der Verteidigung keine Opposition. Sie ist ohne Weiteres zu

bestatigen.

8. Zivilforderung

8.1. Schadenersatz

1.1.12. Die Vorinstanz kam in Bezug auf die durch den Privatklager C. _ gel-
tend gemachte Schadenersatzforderung zum Schluss, die Héhe des geltend ge-
machten Schadens sei nicht bewiesen. Die Forderung erweise sich als illiquid und
deren Beurteilung damit als unverhaltnismassig aufwendig. Unter diesen
Umstanden sei der Beschuldigte im Grundsatz zur Bezahlung von Schadenersatz
an den Privatklager zu verpflichten. Zur Bestimmung der Hohe werde der Privat-

klager auf den Zivilweg verwiesen (Urk. 89 S. 48).

1.1.13. Die Verteidigung verwies hierzu anlasslich der Berufungsverhandlung auf

ihre Ausfuhrungen vor Vorinstanz (Urk. 118 S. 17).

1.1.14. Die Erwagungen der Vorinstanz sind insbesondere mit Blick auf die Besta-
tigung des Schuldspruchs wegen Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB in allen
Teilen zutreffend und zu bestatigen. Demnach ist der Beschuldigte dem Grund-
satz nach zur Bezahlung von Schadenersatz an den Privatklager zu verpflichten.
Zur Bestimmung der Hohe ist der Privatklager in Anwendung von Art. 126 Abs. 3
StPO auf den Weg des Zivilprozesses zu verweisen.

8.2. Genugtuung

1.1.15. Die Vorinstanz erwog unter dem Titel Genugtuung, der Privatklager habe
durch den Angriff einen Leistenbruch, eine Nierenprellung sowie eine Halswirbel-
saulenprellung erlitten. Der Angriff sei grundlos und unvermittelt erfolgt. Das Ver-
schulden der Beschuldigten wiege nicht mehr leicht, wobei den Privatklager
keinerlei Mitverschulden treffe. Auch wenn nicht bewiesen sei, dass die geltend

gemachte Arbeitsunfahigkeit aus psychischen Grinden kausal auf den Angriff zu-
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rickzufiihren sei, fiihre ein solcher Ubergriff doch regelmassig zu einer zumindest
mittelfristig nicht unerheblichen psychischen Beeintrachtigung, die im Rahmen der
Bemessung der Genugtuungshdohe gebuhrend zu berlcksichtigen sei. Unter
Wirdigung aller Umstande erweise sich gestutzt auf Art. 47 OR eine Genugtu-
ungssumme von Fr. 3'500.-- als angemessen. Die Beschuldigten B.  und
A.__ seien daher je unter solidarischer Haftung zu verpflichten, dem Privat-
klager eine Genugtuung von Fr. 3'500.-- zuzuglich 5% Zins ab 3. Januar 2011 zu
bezahlen (Urk. 89 S. 48 f.).

1.1.16. Die Verteidigung verwies anlasslich der Berufungsverhandlung wiederum

auf ihre Ausfuhrungen vor Vorinstanz (Urk. 118 S. 17).

1.1.17. Die Vorderrichter haben sich zutreffend zu den rechtlichen Voraussetzun-
gen und zu den Bemessungsgrundlagen des Genugtuungsanspruches gemass
Art. 47 OR geaussert. Darauf kann ohne Weiteres verwiesen werden (Urk. 89
S.48 f.). Auch die weiteren Erwagungen der Vorinstanz sind in der Sache
zutreffend und kdnnen mit einer Einschrankung ibernommen werden. Insofern im
angefochtenen Entscheid davon ausgegangen wird, der Privatklager habe als
Folge des Angriffs einen Leistenbruch erlitten, ist wie bereits an anderer Stelle
ausgefuhrt, darauf hinzuweisen, dass die Leistenhernie bereits vorbestehend war.
Immerhin musste sich jedoch der Privatklager wegen des eingeklagten Ereignis-
ses einer raschen Leistenhernieoperation unterziehen, welche aber nach Meinung
des Arztes im Verlauf der nachsten Monate oder Jahre wahrscheinlich so oder so
notig gewesen ware (Urk. 13/6). Die Formulierung der Vorinstanz in Dispositiv
Ziff. 12 ist jedoch unklar. Auch aus den Erwagungen ist nicht ersichtlich, ob
die Vorinstanz dem Privatklager gesamthaft eine Genugtuung in der Hohe von
Fr. 3'500.-- zzgl. Zins zusprechen wollte, oder ob die Beschuldigten "je" Fr. 3'500.-
Genugtuung zu leisten hatten. Angesichts der erlittenen Unbill scheint ausge-
schlossen, dass es die Meinung der Vorinstanz war, eine Genugtuung von insge-
samt Fr. 7'000.-- zuzusprechen. Das ware im Vergleich mit ahnlich gelagerten
Fallen geradezu astronomisch. Es ist daher davon auszugehen, dass der

Beschuldigte zur Zahlung einer Genugtuung von Fr. 3'500.-- verpflichtet wurde,
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was zu bestatigen ist. Auch die solidarische Haftbarkeit des Beschuldigten mit

A. ist zu bestatigen.
8.3. Parteientschadigung

1.1.18. Die Vorinstanz verpflichtete den Beschuldigten sowie A._ solidarisch,
dem Privatklager eine reduzierte Parteientschadigung von Fr. 1'000.-- zu bezah-
len. Eine weitergehende Regelung der Parteientschadigung im Zivilverfahren
wurde vorbehalten (Urk. 89 S. 49).

1.1.19. Die Verteidigung machte im Berufungsverfahren keine neuen Ausfuhrun-

gen zur Parteientschadigung.

1.1.20. Bei diesem Verfahrensausgang ist die vorinstanzliche Entschadigungs-
regelung in Anwendung von Art. 433 Abs. 1 StPO zu bestatigen.

9. Kosten

9.1. Ausgangsgemass ist die angefochtene Kostenregelung (Dispositiv Ziff. 14
und 15) in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO zu bestatigen.

9.2. Die Gerichtsgebuhr fur das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'000.-- fest-

zusetzen.

9.3. Im Berufungsverfahren unterliegt der Beschuldigte vollumfanglich. Die
minime Reduktion der Strafe rechtfertigt es noch nicht, die Kosten teilweise auf
die Gerichtskasse zu nehmen. Entsprechend sind dem Beschuldigten die Kosten
des Verfahrens, exklusive die Kosten flr die amtliche Verteidigung, vollumfanglich
aufzuerlegen. Die Kosten fur die amtliche Verteidigung sind auf die Gerichtskasse
zu nehmen, wobei ein Nachforderungsrecht ausdricklich vorbehalten bleibt
(Art. 428 StPO und Art. 135 Abs. 4 StPO).
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Es wird erkannt:

Der Beschuldigte 1 B. ist schuldig des Angriffs im Sinne von Art. 134
StGB.

Der Beschuldigte wird bestraft mit 27 Monaten Freiheitsstrafe, wovon

83 Tage durch Haft erstanden sind.
Die Freiheitsstrafe wird vollzogen.
Es wird keine ambulante Massnahme angeordnet.

Das mit Verfigung der Staatsanwaltschaft vom 6. Mai 2011 beschlagnahmte
Beil mit Holzgriff wird eingezogen und der Lagerbehdrde zur gutscheinenden

Verwendung uberlassen.

Es wird festgehalten, dass der Beschuldigte gegenliber dem Privatklager
C. im Grundsatz zu Schadenersatz verpflichtet ist. Zur Bestimmung

der Hohe wird der Privatklager auf den Zivilweg verwiesen.

Der Beschuldigte wird unter solidarischer Haftung mit A. verpflichtet,
dem Privatklager C. eine Genugtuung von Fr. 3'500.-- zuzuglich 5 %

Zins ab 3. Januar 2011 zu bezahlen.
Die erstinstanzliche Kostenregelung (Ziff. 14. und 15.) wird bestatigt.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 3'000.-- ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. amtliche Verteidigung

Die Kosten des Berufungsverfahrens, ausgenommen die Kosten der amtli-

chen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren werden
einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Ruckzahlungspflicht
gemass Art. 135 Abs. 4 StPO bleibt vorbehalten.
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Der Beschuldigte wird unter solidarischer Haftung mit A. verpflichtet,
dem Privatklager C. eine reduzierte Parteientschadigung von Fr.
1'000.-- zu bezahlen. Im Ubrigen wird die Regelung der Parteientschadigung

dem Zivilverfahren vorbehalten.

Mundliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden
des Beschuldigten 1 (Ubergeben);

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich;

- den Vertreter des Privatklagers im Doppel fur sich und zuhanden
des Privatklagers C. ;

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden
des Beschuldigten 1;

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich;

- den Vertreter des Privatklagers im Doppel fur sich und zuhanden
des Privatklagers C. ;

und nach Eintritt der Rechtskraft an
- die Vorinstanz;

- das Amt fur Justizvollzug des Kantons Zurich, Bewahrungs- und Voll-
zugsdienste;

- die KOST Zurich mit dem Formular "Léschung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Léschungsdaten;

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A betr. Beschuldigten 1.

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-
sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,

begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung

des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.
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Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich
|. Strafkammer

Zurich, 8. April 2013

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

Dr. F. Bollinger lic. iur. S. Hurlimann Winterhalter



	Urteil vom 8. April 2013
	1. Der Beschuldigte 1 B._____ ist schuldig des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB.
	2. Der Beschuldigte 2 A._____ ist schuldig
	 des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB;
	 des Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c und d BetmG;
	 der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG.
	3. Des Raubes ist der Beschuldigte 2 nicht schuldig und wird freigesprochen.
	4. Der Beschuldigte 1 B._____ wird bestraft mit 30 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 83 Tage durch Haft erstanden sind.
	5. Der Beschuldigte 2 A._____ wird bestraft mit 26 Monaten Freiheitsstrafe sowie mit einer Busse von Fr. 300.–. 403 Tage der Freiheitsstrafe sind durch Haft beziehungsweise vorzeitigen Strafantritt erstanden.
	6. Die Freiheitsstrafen werden vollzogen.
	7. Für den Beschuldigten 1 B._____ wird eine ambulante Massnahme parallel zum Strafvollzug angeordnet.
	8. Der Beschuldigte 2 hat die Busse zu bezahlen. Tut er dies schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen.
	9. Die mit Urteil des Kreisgerichts VII Bern-Laupen vom 17. März 2010 gegen den Beschuldigten 2 A._____ ausgefällte bedingte Freiheitsstrafe von  8 Monaten (abzüglich 62 Tage erstandener Haft) wird widerrufen.
	10. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 6. Mai 2011 beschlagnahmten Gegenstände (Beil mit Holzgriff und Teppichmesser) werden eingezogen und der Lagerbehörde zur gutscheinenden Verwendung überlassen.
	11. Es wird festgehalten, dass die Beschuldigten 1 und 2 gegenüber dem  Privatkläger C._____ im Grundsatz zu Schadenersatz verpflichtet sind. Zur Bestimmung der Höhe wird der Privatkläger auf den Zivilweg verwiesen.
	12. Der Beschuldigte 1 und der Beschuldigte 2 werden je unter solidarischer Haftung verpflichtet, dem Privatkläger C._____ eine Genugtuung von Fr. 3'500.-- zuzüglich 5 % Zins ab 3. Januar 2011 zu bezahlen.
	13. Auf das Schadenersatz- und Genugtuungsbegehren des Privatklägers D._____ wird nicht eingetreten.
	14. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	15. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden je zu einem Drittel dem Beschuldigten 1 und dem Beschuldigten 2 auferlegt und im Übrigen auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen  Verteidigung des Beschuldigten 1...
	16. Die Beschuldigten 1 und 2 werden solidarisch verpflichtet, dem Privatkläger C._____ eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- zu bezahlen. Im Übrigen wird die Regelung der Parteientschädigung dem Zivilverfahren vorbehalten.
	17. (Mitteilung)
	18.  (Rechtsmittel)"
	1. Es sei der Beschuldigte/Berufungskläger vom Vorwurf des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB vollumfänglich freizusprechen. Dementsprechend seien Dispositiv Ziff. 1, 4, 6, 7, 11, 12, 15 und 16 des vorinstanzlichen Urteils  ersatzlos aufzuheben.
	2. Eventualiter sei der Beschuldigte/Berufungskläger aufgrund einer Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 StGB zu verurteilen und mit einer Busse zu bestrafen. Diesfalls seien Dispositiv-Ziff. 1, 4, 6, 7, 11 und 12 des vorinstanzlichen  Urteils ersatzlos ...
	3. Subeventualiter sei Dispositiv-Ziff. 4 des vorinstanzlichen Urteils aufzuheben und es sei die Strafe angemessen zu reduzieren (auf sechs Monate  Freiheitsstrafe) und es sei dem Beschuldigten/Berufungskläger der bedingte Strafvollzug zu gewähren.
	Subsubeventualiter sei die Strafe im vorstehend erwähnten Umfang zu  reduzieren und zugunsten einer ambulanten Massnahme aufzuschieben.
	4. Des Weiteren seien Dispositiv-Ziff. 6, 7, 11 und 12 des vorinstanzlichen  Urteils aufzuheben.
	Erwägungen:
	1. Prozessgeschichte und Prozessuales
	1.1. Mit dem eingangs im Dispositiv zitierten Urteil der 7. Abteilung des  Bezirksgerichts Zürich vom 3. Juli 2012 wurde der Beschuldigte B._____ des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB schuldig gesprochen und mit einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten ...
	1.2. Nach Eingang der Akten am Obergericht wurde der Anklagebehörde sowie dem Privatkläger C._____ die Berufungserklärung des Beschuldigten zugestellt, dies mit dem Hinweis auf die Möglichkeit einer Anschlussberufung oder eines Nichteintretensantrags ...
	1.3. Die Verteidigung hat uneingeschränkt Berufung erhoben, weshalb der  gesamte erstinstanzliche Entscheid, soweit er den Beschuldigten betrifft, einer Überprüfung zu unterziehen ist (Art. 404 Abs. 1 StPO).

	2. Schuldpunkt
	2.1. Die Anklagebehörde wirft dem Beschuldigten was folgt vor: Am Montag, 3. Januar 2011, ca. 23.50 Uhr, habe der Beschuldigte B._____ den Privatkläger C._____ an der Verzweigung …- / …-Strasse in … angesprochen und ihn gefragt, ob er derjenige sei, w...
	2.2. Der Beschuldigte selbst bestritt nicht, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Allerdings machte er - soweit er überhaupt Aussagen machte - geltend, er habe einen Schlag mit einem Gegenstand gegen die rechte Brust  erhalten, daraufh...
	2.3. Die Verteidigung stellte sich vor Vorinstanz zusammengefasst auf den Standpunkt, aufgrund der vorhandenen Beweise lasse sich lediglich erstellen, dass der Beschuldigte dem Privatkläger anlässlich der Auseinandersetzung einen einzigen Schlag verse...
	In ihrer Berufungserklärung vom 4. Dezember 2012 äussert sich die Verteidigung nicht zur vorinstanzlichen Beweiswürdigung (Urk. 95). Im Rahmen der Berufungsverhandlung führte die Verteidigung hierzu aus, die Vorinstanz sei zu Recht  davon ausgegangen,...
	2.4. Die Vorinstanz kam im angefochtenen Entscheid zusammengefasst zum Schluss, die Aussagen des Privatklägers seien insgesamt glaubhaft. Zudem  würden sich seine Aussagen mit den weiteren Beweismitteln, namentlich den  medizinischen Berichten sowie d...
	2.5. Die Vorinstanz hat eine in allen Teilen umfassende und sorgfältige  Beweiswürdigung vorgenommen, die nicht zu beanstanden ist. Ihre ausführlichen und zutreffenden Erwägungen brauchen an dieser Stelle nicht mehr wiederholt zu werden. Darauf kann i...

	3. Rechtliche Würdigung
	3.1. Die Anklagebehörde stellte sich im erstinstanzlichen Verfahren auf den Standpunkt, gemäss dem erstellten Sachverhalt habe sich der Beschuldigte  zusammen mit A._____ an einem Angriff auf den Privatkläger C._____ beteiligt. Letzterer habe dabei ve...
	3.2. Die Verteidigung vertrat vor Vorinstanz die Auffassung, der Tatablauf  müsse in zwei Phasen unterteilt werden. In einer ersten Phase sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Privatkläger und dem Beschuldigten gekommen. Dabei solle es nach ...
	Im Rahmen der Berufungsverhandlung führte die Verteidigung aus, damit von  einem Angriff gesprochen werden könne, müssten mindestens zwei Personen  eine andere Person körperlich attackieren. Dies impliziere die Gleichzeitigkeit des Vorgehens. Es könne...
	3.3. Die Vorinstanz erwog zum Rechtlichen, der Beschuldigte habe die erwähnten Tatbestandsmerkmale erfüllt, indem er zusammen mit A._____ vorsätzlich tätlich gegen den sich passiv verhaltenden Privatkläger vorgegangen sei. Die objektive Strafbarkeitsb...
	3.4. Gemäss Art. 134 StGB macht sich strafbar, wer sich an einem Angriff auf einen oder mehrere Menschen beteiligt, der den Tod oder die Körperverletzung eines Angegriffenen oder eines Dritten zur Folge hat. Als Angriff wird eine einseitige, von fein...
	1.1.1. Zunächst stellt sich die Frage nach dem Eintritt der objektiven Strafbarkeitsbedingung. In Frage kommt vorliegend eine einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB. Danach macht sich strafbar, wer vorsätzlich einen Mens...
	Vorliegend ist aufgrund des Beweisergebnisses erstellt, dass der Privatkläger im Verlauf der Auseinandersetzung eine Nierenprellung rechts sowie eine Halswirbelsäulenprellung erlitt. Des Weiteren wurde beim Privatkläger eine Leistenhernie rechts diag...
	1.1.2. In objektiver Hinsicht ist weiter erforderlich, dass mindestens zwei Personen auf den Körper eines anderen Menschen tätlich einwirken. Vorliegend war es der Beschuldigte, der zusammen mit A._____ in feindseliger Absicht auf den Privatkläger los...
	1.1.3. In subjektiver Hinsicht wird im Rahmen von Art. 134 StGB Vorsatz  bezüglich der Teilnahme an einem Angriff gefordert, wobei sich der Vorsatz auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale beziehen muss, nicht aber auf die Todes- oder Körperverletzungs...
	1.1.4. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Beschuldigte in  objektiver und subjektiver Hinsicht tatbestandsmässig im Sinne von Art. 134 StGB handelte. Da weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschlussgründe vorliegen ist der vorinstanzlic...

	4. Strafzumessung
	4.1. Die Vorinstanz hat den Strafrahmen für das vorliegend zu beurteilende  Delikt korrekt abgesteckt und zutreffend ausgeführt, dass weder Strafmilderungs- noch Strafschärfungsgründe vorliegen. Weiter hat sie zur Strafzumessung unter Hinweis auf Art....
	1.1.5. Zum objektiven Tatverschulden führte die Vorinstanz aus, der Beschuldigte sei Initiator des Angriffs auf den Privatkläger gewesen. Der Privatkläger sei vollkommen unvermittelt zum Zielobjekt der Aggression des Beschuldigten geworden wobei er au...
	1.1.6. In einem nächsten Schritt ist eine Bewertung des (subjektiven) Verschuldens vorzunehmen. Es stellt sich somit die Frage, wie dem Täter die objektive Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Dazu gehören etwa die Frage der Schuldfähigkeit (wer in...
	1.1.7. Die objektive Tatschwere erfährt durch das subjektive Tatverschulden eine leichte Verschärfung, weshalb insgesamt von einem erheblichen Tatverschulden auszugehen ist. Unter diesen Umständen erweist sich die von der Vorinstanz festgesetzte Einsa...
	1.1.8. Der Beschuldigte weist insgesamt drei Vorstrafen auf. Mit Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft E-4 Zürich vom 23. August 2004 wurde er wegen Irreführung der Rechtspflege und Begünstigung zu 45 Tagen Gefängnis verurteilt. Mit Strafbefehl der Staa...
	1.1.9. Strafminderungsgründe kann der Beschuldigte keine für sich reklamieren.
	1.1.10. In Bezug auf die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten hat die  Vorinstanz das Nötige dargetan, darauf kann vollumfänglich verwiesen werden (Urk. 89 S. 40 f.). Anlässlich der Berufungsverhandlung führt der Beschuldigte neu aus, er sei se...
	Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass sich aus den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten und seinem Werdegang keine strafzumessungsrelevanten Faktoren ergeben. Insbesondere kann der Beschuldigte aus seinem Migrationshintergrund und den zuge...
	1.1.11. Die Vorinstanz kam zusammenfassend zum Schluss, eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten erweise sich als tat- und täterangemessen. Während die  Einsatzstrafe von 28 Monaten bei Annahme eines erheblichen Tatverschuldens am oberen Rand des noch Vert...
	4.2. Die Verteidigung führte vor Vorinstanz aus, die Justizvollzugsbehörden  hätten bis zum Tag der Hauptverhandlung nicht über die bedingte Entlassung des Beschuldigten aus der mit Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 26. August 2010 verhängten Frei...
	4.3. Dem Strafregisterauszug des Beschuldigten lässt sich entnehmen, dass er am 8. November 2010 nach zwei Dritteln der zu erwartenden Freiheitsstrafe aus der Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft entlassen wurde. Weiter ist ersichtlich, dass der Justiz...

	5. Strafvollzug
	5.1. Die Vorinstanz erwog, der Beschuldigte sei mehrfach, teilweise einschlägig, vorbestraft und habe sich auch von einer mehrjährigen Freiheitsstrafe nicht beindrucken lassen. Hinzu komme, dass auch der Gutachter von einer Rückfallgefahr ausgehe. Un...
	5.2. Die Verteidigung führte im Berufungsverfahren hierzu aus, dem Beschuldigten könne eine gute Prognose gestellt werden. Mit Ausnahme der Verurteilung aus dem Jahr 2010 würden die Vorstrafen auch schon recht lange zurück liegen und seien eher von ge...
	5.3. Angesichts der ausgefällten Freiheitsstrafe von 27 Monaten sind bereits die objektiven Voraussetzungen zur Gewährung des bedingten Strafvollzuges nicht mehr gegeben. Weiterungen hierzu erübrigen sich daher.
	5.4. Damit eine teilbedingte Strafe verhängt werden kann, müssen die materiellen Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs gemäss Art. 42 StGB erfüllt sein (BSK Strafrecht I, Schneider / Garré, Art. 43 N 9; BGE 134 IV 10 E.5.3.1). ...

	6. Massnahme
	6.1. Die Vorinstanz erwog, gemäss dem psychiatrischen Gutachten vom  5. Dezember 2011 müsse dem Beschuldigten die Diagnose einer mittelschweren dissozialen Persönlichkeitsstörung gestellt werden. Diese Persönlichkeitsstörung stehe mit dem zu beurteile...
	6.2. Die Verteidigung führte hierzu im Berufungsverfahren aus, ob und welche Persönlichkeitsstörung vorliege, sei aufgrund des vorhandenen Gutachtens völlig offen. Bei einer Massnahme sei auch immer der präventive Aspekt im Auge zu behalten. Aus den e...
	6.3. Die Vorinstanz stützt sich bei ihrem Entscheid über die Anordnung einer ambulanten Massnahme auf die sachverständige Begutachtung des Beschuldigten vom 5. Dezember 2011 (Urk. 27/12) sowie auf die anlässlich der Hauptverhandlung durchgeführte Einv...

	7. Einziehung
	8. Zivilforderung
	8.1. Schadenersatz
	1.1.12. Die Vorinstanz kam in Bezug auf die durch den Privatkläger C._____ geltend gemachte Schadenersatzforderung zum Schluss, die Höhe des geltend gemachten Schadens sei nicht bewiesen. Die Forderung erweise sich als illiquid und deren Beurteilung d...
	1.1.13. Die Verteidigung verwies hierzu anlässlich der Berufungsverhandlung auf ihre Ausführungen vor Vorinstanz (Urk. 118 S. 17).
	1.1.14. Die Erwägungen der Vorinstanz sind insbesondere mit Blick auf die Bestätigung des Schuldspruchs wegen Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB in allen  Teilen zutreffend und zu bestätigen. Demnach ist der Beschuldigte dem Grundsatz nach zur Bezahl...
	8.2. Genugtuung
	1.1.15. Die Vorinstanz erwog unter dem Titel Genugtuung, der Privatkläger habe durch den Angriff einen Leistenbruch, eine Nierenprellung sowie eine Halswirbelsäulenprellung erlitten. Der Angriff sei grundlos und unvermittelt erfolgt. Das Verschulden d...
	1.1.16. Die Verteidigung verwies anlässlich der Berufungsverhandlung wiederum auf ihre Ausführungen vor Vorinstanz (Urk. 118 S. 17).
	1.1.17. Die Vorderrichter haben sich zutreffend zu den rechtlichen Voraussetzungen und zu den Bemessungsgrundlagen des Genugtuungsanspruches gemäss Art. 47 OR geäussert. Darauf kann ohne Weiteres verwiesen werden (Urk. 89 S. 48 f.). Auch die weiteren ...
	8.3. Parteientschädigung
	1.1.18. Die Vorinstanz verpflichtete den Beschuldigten sowie A._____ solidarisch, dem Privatkläger eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- zu bezahlen. Eine weitergehende Regelung der Parteientschädigung im Zivilverfahren wurde vorbehalte...
	1.1.19. Die Verteidigung machte im Berufungsverfahren keine neuen Ausführungen zur Parteientschädigung.
	1.1.20. Bei diesem Verfahrensausgang ist die vorinstanzliche Entschädigungsregelung in Anwendung von Art. 433 Abs. 1 StPO zu bestätigen.

	9. Kosten
	9.1. Ausgangsgemäss ist die angefochtene Kostenregelung (Dispositiv Ziff. 14 und 15) in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO zu bestätigen.
	9.2. Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'000.-- festzusetzen.
	9.3. Im Berufungsverfahren unterliegt der Beschuldigte vollumfänglich. Die  minime Reduktion der Strafe rechtfertigt es noch nicht, die Kosten teilweise auf die Gerichtskasse zu nehmen. Entsprechend sind dem Beschuldigten die Kosten des Verfahrens, ex...

	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte 1 B._____ ist schuldig des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB.
	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 27 Monaten Freiheitsstrafe, wovon  83 Tage durch Haft erstanden sind.
	3. Die Freiheitsstrafe wird vollzogen.
	4. Es wird keine ambulante Massnahme angeordnet.
	5. Das mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 6. Mai 2011 beschlagnahmte Beil mit Holzgriff wird eingezogen und der Lagerbehörde zur gutscheinenden Verwendung überlassen.
	6. Es wird festgehalten, dass der Beschuldigte gegenüber dem Privatkläger C._____ im Grundsatz zu Schadenersatz verpflichtet ist. Zur Bestimmung der Höhe wird der Privatkläger auf den Zivilweg verwiesen.
	7. Der Beschuldigte wird unter solidarischer Haftung mit A._____ verpflichtet, dem Privatkläger C._____ eine Genugtuung von Fr. 3'500.-- zuzüglich 5 % Zins ab 3. Januar 2011 zu bezahlen.
	8. Die erstinstanzliche Kostenregelung (Ziff. 14. und 15.) wird bestätigt.
	9. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	10. Die Kosten des Berufungsverfahrens, ausgenommen die Kosten der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt.
	11. Die Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren werden einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Rückzahlungspflicht  gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO bleibt vorbehalten.
	12. Der Beschuldigte wird unter solidarischer Haftung mit A._____ verpflichtet, dem Privatkläger C._____ eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- zu bezahlen. Im Übrigen wird die Regelung der Parteientschädigung dem Zivilverfahren vorbehal...
	13. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden  des Beschuldigten 1 (übergeben);
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich;
	 den Vertreter des Privatklägers im Doppel für sich und zuhanden  des Privatklägers C._____;
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden  des Beschuldigten 1;
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich;
	 den Vertreter des Privatklägers im Doppel für sich und zuhanden  des Privatklägers C._____;
	 die Vorinstanz;
	 das Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich, Bewährungs- und Vollzugsdienste;
	 die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten;
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A betr. Beschuldigten 1.
	14. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.


